
 

1|1 

HINWEIS gemäß § 7 SpaltG und § 231 Abs 3 AktG 

Die Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH (FN 242184d; „übertragende Gesellschaft“) und die 
Telekom Austria Aktiengesellschaft (FN 144477t; „übernehmende Gesellschaft“) beabsichtigen, ei-
nen Spaltungs- und Übernahmevertrag mit folgendem Inhalt abzuschließen: Die Mobilkom Beteili-
gungsgesellschaft mbH spaltet unter ihrem Fortbestand, die von ihr gehaltene 100 %-ige Beteili-
gung an der A1 Digital International GmbH (FN 366000k), die einer Stammeinlage von 
EUR 500.000 entspricht, im Wege einer Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 1 Abs 2 Z 2 Fall 2 
SpaltG auf die übernehmende Telekom Austria Aktiengesellschaft mit Stichtag 31.12.2024 (24:00 
Uhr) ab. 

Das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft soll im Zuge der Spaltung nicht erhöht und 
soll das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft im Zuge der Spaltung nicht herabgesetzt 
werden. Die Spaltung erfolgt gemäß § 17 Z 5 SpaltG iVm § 224 Abs 2 Z 1 AktG ohne Anteilsgewähr. 

Die Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH und die Telekom Austria Aktiengesellschaft haben am 
23.04.2025 den Spaltungs- und Übernahmevertrag in Notariatsaktsform abgeschlossen. Dieser 
wird zeitgleich mit der gegenständlichen Veröffentlichung gemäß § 7 Abs 1a SpaltG in der Edikts-
datei (§ 89j GOG) veröffentlicht.  

Die Anteilsinhaber, die Gläubiger und der Betriebsrat der an der Spaltung beteiligten Gesellschaf-
ten werden auf ihre Rechte gemäß § 7 Abs 2, 4 und 5 SpaltG hingewiesen. 

Die an der Spaltung beteiligten Gesellschaften haben den Spaltungs- und Übernahmevertrag samt 
den angeschlossenen Bilanzen sowie die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der letzten drei 
Geschäftsjahre aufgelegt. Die Spaltungsprüfung, der Prüfungsbericht, der Spaltungsbericht sowie 
der Aufsichtsratsbericht sind gem § 17 Z 5 iVm § 232 Abs 1 AktG bei dieser Spaltung nicht erfor-
derlich. 

Die im vorigen Absatz genannten Unterlagen können innerhalb eines Monats ab dem Datum der 
Bekanntmachung dieses Hinweises bei der Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH in deren Ge-
schäftsräumen (Lassallestraße 9 1020 Wien) eingesehen werden. Bei der Telekom Austria Aktien-
gesellschaft erfolgt die Zurverfügungstellung der Unterlagen auf der im Firmenbuch eingetragenen 
Internetseite. Die Jahresabschlüsse der Telekom Austria Aktiengesellschaft sind unter 
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/ abrufbar. 

Weder bei der übertragenden noch bei der übernehmenden Gesellschaft ist eine Zustimmung der 
General- oder Hauptversammlung erforderlich. Die Aktionäre der Telekom Austria Aktiengesell-
schaft werden auf ihr Recht zur Einberufung der Hauptversammlung durch eine Minderheit der 
Aktionäre von 5% vom Grundkapital der Gesellschaft gem § 17 Z 5 SpaltG iVm § 231 Abs 3 AktG 
iVm § 7 Abs 1 SpaltG hingewiesen. Dieses Recht kann bis zum Ablauf eines Monats nach der 
heutigen Veröffentlichung des Spaltungs- und Übernahmevertrags ausgeübt werden. 

Wien, am 25.04.2025 

Mobilkom Beteiligungsgesellschaft 
mbH 
Telekom Austria Aktiengesellschaft 

https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
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